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Verfassungskonforme Bewertung von Ein- und Zweifamilien-

häusern nach der Erbschaftsteuerreform 2009? 

– Eine empirische Analyse – 

von Wiebke Broekelschen und Ralf Maiterth* 

 

1 Einleitung 

Die Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts zum 1.1.2009 hat unter anderem zum 

Ziel, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich einer gleichmäßigen, am 

Verkehrswert ausgerichteten Bewertung von vererbtem oder verschenktem Vermögen zu 

erfüllen1. Im Rahmen der Reform wurde die Bewertung von Grundvermögen grundlegend 

neu geregelt. Anstelle der Bedarfsbewertung, die als vergangenheitsbasiertes Ertragswert-

verfahren für sämtliche Grundstücksarten Anwendung findet, erfolgt die erbschaftsteuerliche 

Grundstücksbewertung nun in Anlehnung an die außersteuerlichen Bewertungsmethoden der 

Wertermittlungsverordnung (WertV)2. Ein- und Zweifamilienhäuser werden nun nicht mehr 

mithilfe eines Ertragswertverfahrens, sondern in einer modifizierten Variante des Vergleichs- 

oder des Sachwertverfahrens der WertV bewertet. 

Der vorliegende Beitrag geht zum einen der Frage nach, ob Ein- und Zweifamilienhäuser 

nach der Erbschaftsteuerreform gleichmäßig(er) bewertet werden als dies bei der verfas-

sungswidrigen Bedarfsbewertung der Fall ist. Zum anderen wird analysiert, ob die neuen 

steuerlichen Bewertungsverfahren für Ein- und Zweifamilienhäuser den Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts genügen. Beides lässt sich nur empirisch beantworten. Als Daten-

basis werden dabei die Kaufpreissammlungen des Gutachterausschusses für Grundstücks-

werte Berlin und die Kaufpreissammlungen des Oberen Gutachterausschusses für Grund-

stückswerte Niedersachsen verwendet. 

                                                 
*  Wiebke Broekelschen ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

der Leibniz Universität Hannover; Prof. Dr. Ralf Maiterth ist Direktor des Instituts für Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre der Leibniz Universität Hannover, Forschungsprofessor am DIW Berlin und Research Fellow des 
Arbeitskreises Quantitative Steuerlehre (arqus – www.arqus.info). 

1  Vgl. BVerfG, 1 BvL 10/02 vom 7.11.2006. 
2  Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Wertermittlungs-

verordnung – WertV) vom 6. Dezember 1998, BGBl. I 1988, 2209, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
zur Änderung des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raum-
ordnungsgesetz 1998 – BauROG) vom 8. August 1997, BGBl. I 1997, 2081. 
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2 Die Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern im alten und neuen 

Erbschaftsteuerrecht 

2.1 Die Bedarfsbewertung als (ungeeignetes) Ertragswertverfahren 

Die Bewertung von Grundvermögen für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke erfolgte 

bis zur jüngsten Erbschaftsteuerreform generell im Rahmen der Bedarfsbewertung (§§ 138 ff. 

BewG).3 Die Bedarfsbewertung beinhaltet ein stark vereinfachtes und auf Vergangenheits-

mieten basierendes Ertragswertverfahren, das auf sämtliche bebaute Grundstücke und damit 

auch auf  Ein- und Zweifamilienhäuser Anwendung findet. 

Der Bewertung mittels eines Ertragswertverfahrens liegt der Gedanke zugrunde, dass ein 

Käufer bereit ist, maximal so viel für eine Immobilie zu zahlen, wie er in Zukunft an Über-

schüssen aus der Immobilie erwirtschaften wird. Ein Verkäufer veräußert seine Immobilie, 

wenn er mindestens einen Verkaufspreis erzielt, der den diskontierten zukünftigen Zahlungs-

überschüssen entspricht.4 Bei der Ertragsbewertung müssen folglich die zukünftigen Über-

schüsse des zu bewertenden Objekts geschätzt werden. Zudem ist der Zinssatz zu bestimmen, 

mit dem die zukünftigen Überschüsse abgezinst werden. Da Annahmen über diese Größen 

notwendigerweise subjektiv und damit streitanfällig sind, greifen steuerliche Bewertungs-

verfahren auf beobachtbare und damit vergangenheitsbezogene Ertragsgrößen zurück und 

verwenden gesetzlich vorgegebene Zinssätze. Das Ertragswertverfahren der Bedarfs-

bewertung unterstellt einen einheitlichen (Kalkulations-)Zinssatz i.H.v. 5 % und eine unend-

liche Nutzungsdauer des Gebäudes.5 Der Bedarfswert eines bebauten Grundstücks ergibt sich 

durch Anwendung eines einheitlichen Vervielfältigers in Höhe von 12,56 auf die im 

                                                 
3  Die Bedarfsbewertung findet weiterhin für die Wertermittlung im Rahmen der Grunderwerbsteuer Anwen-

dung. Allerdings hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Beschluss vom 27.05.2009 (Az. II R 64/08) 
verfassungsrechtliche Bedenken an der Zugrundelegung des Bedarfswertes als Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer geäußert. 

4  Zum Erwerber- und Veräußerergrenzpreis beim Unternehmenskauf vgl. bspw. Müller/Semmler (2003), 
S. 584 f. 

5  Zur Bedarfsbewertung vgl. bspw. Jüptner (2005), S. 131-135; Broekelschen/Maiterth (2008b), S. 698 f.; 
Ramb (2008), S. 390-397. Das neue erbschaftsteuerliche Ertragswertverfahren, das auf Mietwohngrundstücke, 
Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke Anwendung findet (§ 182 Abs. 2 BewG), 
verwendet dagegen differenzierte Zinssätze und stellt auf eine begrenzte Nutzungsdauer des Gebäudes ab 
(vgl. für eine detaillierte Darstellung des neuen steuerlichen Ertragswertverfahrens bspw. 
Broekelschen/Maiterth (2008b), S. 705 f.; Moench/Albrecht (2009), Rz. 683-696; Tremel (2008), S. 756-757; 
Mannek/Jardin (2009), S. 310-312). 

6  Ausgangspunkt für den Vervielfältiger i.H.v. 12,5 ist ein vom Gesetzgeber unterstellter (Kalkulations-)Zins-
satz i.H.v. 5 %. Entsprechend der Formel einer ewigen Rente ergäbe sich so ein Kapitalisierungsfaktor i.H.v. 
20. Dieser wurde zur Berücksichtigung bestimmter Aufwendungen und Risiken pauschal um 40 % gekürzt. 
Die 40 %-ige Kürzung setzt sich zusammen aus 15 % Verwaltungs- und Instandhaltungsaufwand, 10 % 
begrenzter Nutzungsfähigkeit der Gebäude, 10 % Bewertungsrisiken sowie 5 % Gemeinwohlbindung. Der so 
ermittelte Kapitalisierungsfaktor von 12 wurde zur „Sicherung des Erbschaftsteueraufkommens“ um 0,5 auf 
12,5 erhöht (vgl. dazu BT-Drs. 13/5952, S. 84). 
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Besteuerungszeitpunkt vereinbarte Jahresmiete (§ 146 Abs. 2 BewG). Von diesem Wert ist 

eine Alterswertminderung in Höhe von 5 % pro Jahr, höchstens jedoch 25 %, vorzunehmen 

(§ 146 Abs. 4 BewG). 

Aus ökonomischer Perspektive ist die Anwendung des Ertragswertverfahrens für sämtliche 

Vermögenswerte und damit auch zur Bewertung sämtlicher Grundstücksarten geboten.7 Auch 

wenn das Ertragswertverfahren aus theoretischer Sicht zweifelsfrei das richtige Verfahren zur 

Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern darstellt, hat sich in der steuerlichen Bewer-

tungspraxis herausgestellt, dass zumindest die auf Vergangenheitsmieten basierende Bedarfs-

bewertung äußerst ungleichmäßig wirkt (vgl. dazu auch Tabelle 2 und 3 in Abschnitt 3.2).8 

Die ungleichmäßige Bewertung innerhalb des Grundvermögens war neben der durchschnitt-

lichen Unterbewertung ein maßgeblicher Grund für die Verfassungswidrigkeit des alten 

Erbschaftsteuerrechts.9 Vor diesem Hintergrund kann zweifellos behauptet werden, dass die 

Bedarfsbewertung für Ein- und Zweifamilienhäuser nicht „funktioniert“. Ob die mangelnde 

Eignung der Bedarfsbewertung für Ein- und Zweifamilienhäuser ihren Grund in der konkreten 

Ausgestaltung dieses Ertragswertverfahrens hat, oder ob ein Ertragswertverfahren zur steuer-

lichen Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern grundsätzlich ungeeignet ist, soll hier 

nicht weiter interessieren.10 Vielmehr ist von Interesse, ob die neuen Bewertungsverfahren für 

Ein- und Zweifamilienhäuser eine Verbesserung der Bewertungsergebnisse mit sich bringen 

und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts genügen. 

2.2 Vergleichs- und Sachwertverfahren im neuen Erbschaftsteuerrecht 

2.2.1 Bewertung im Vergleichs- oder Sachwertverfahren anstelle des Ertrags-

wertverfahrens 

Der Gesetzgeber hat sich im Zuge der Erbschaftsteuerreform mit Verweis auf die „aner-

kannten Verfahren zur Verkehrswertermittlung“ 11 dazu entschlossen, für die Bewertung von 

                                                 
7  Vgl. im Zusammenhang mit der Unternehmensbewertung bspw. Drukarczyk/Schüler (2007), S. 103; 

Kruschwitz (2002), S. 1 f. 
8 Vgl. bspw. Broekelschen/Maiterth (2008a), S. 529 f.; Haegert/Maiterth (2002), S.; 255 f. Es werden jedoch 

nicht nur Ein- und Zweifamilienhäuser, sondern auch Mietwohngrundstücke äußerst ungleichmäßig bewertet 
(vgl. Broekelschen/Maiterth (2008a), S. 530; Haegert/Maiterth (2002), S. 252). Das neue Ertragswert-
verfahren gemäß §§ 184-188 BewG wirkt jedoch zumindest für Mietwohngrundstücke in Hannover genauso 
ungleichmäßig wie die Bedarfsbewertung (vgl. Broekelschen/Maiterth (2009a), S. 836). 

9  Vgl. BVerfG, 1 BvL 10/02 vom 7.11.2006. 
10  So sprechen die enormen Schwierigkeiten, die bei der Schätzung der ortsüblichen Vergleichsmieten bei den 

meist selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern auftreten, neben der hohen Streuung der Bedarfswerte 
dafür, ein Sachwertverfahren in Betracht zu ziehen. Die Probleme bei der Ermittlung von Vergleichsmieten 
resultieren insbesondere daraus, das Mietspiegel für Ein- und Zweifamilienhäuser nicht existieren und selbst 
Mietspiegel für Mietwohnungen meist nur in Großstädten erstellt werden. 

11  BT-Drucks. 16/7918; S. 45. 



4 
 

Ein- und Zweifamilienhäusern vom Ertragswertverfahren abzurücken und stattdessen – 

analog zur Grundstücksbewertung im Rahmen der WertV – Ein- und Zweifamilienhäuser im 

Vergleichs- oder Sachwertverfahren zu bewerten. 

Damit orientiert sich der Gesetzgeber an der in der Literatur zur außersteuerlichen Grund-

stücksbewertung oftmals vertretenen Auffassung, dass bei Grundstücken die Anwendung des 

Ertragswertverfahrens ungeeignet ist, wenn es für die Werteinschätzung am Markt nicht in 

erster Linie auf den Ertrag ankomme, sondern die Herstellungskosten im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr wertbestimmend seien.12 Dies gelte überwiegend bei individuell gestalteten 

Ein- und Zweifamilienhäusern, besonders dann, wenn sie eigengenutzt seien.13 So stehen nach 

Kleiber „nicht der erzielbare Ertrag, sondern ein besonderer persönlicher Nutzen, wie z.B. die 

Annehmlichkeiten des ‚schöneren’ Wohnens im Vordergrund“.14 Eigengenutzte Immobilien 

werden folglich nicht als Kapitalanlage im ökonomischen Sinne eingestuft. Dies sieht offen-

kundig auch der Gesetzgeber so.15 

2.2.2 Vergleichswertverfahren gemäß § 183 BewG 

Das Vergleichswertverfahren stellt gemäß § 182 Abs. 2 BewG das Standardverfahren der 

neuen erbschaftsteuerlichen Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern dar.16 Eine 

Bewertung im Vergleichswertverfahren ist jedoch nur bei Vorliegen entsprechender 

Vergleichspreise bzw. Vergleichsfaktoren möglich, was wiederum voraussetzt, dass das zu 

bewertende Grundstück in den wertbestimmenden Merkmalen anderen (Vergleichs-)Grund-

stücken möglichst ähnlich ist. Andernfalls ist auf das Sachwertverfahren zurückzugreifen 

(§ 182 Abs. 4 Nr. 1 BewG). 

Bebaute Grundstücke, deren (tatsächlich realisierte) Vergleichspreise herangezogen werden, 

müssen nach § 183 Abs. 1 S. 1 BewG in ihren wertbestimmenden Merkmalen mit dem zu 

bewertenden Objekt hinreichend übereinstimmen. Zur Frage, welche Merkmale wert-

                                                 
12  Vgl. WertR 2006, Abschnitt 3.1.3. Aus diesem Grund wird in der Literatur zur außersteuerlichen Werter-

mittlung für Ein- und Zweifamilienhäuser häufig das Sachwertverfahren als das am besten geeignete 
Verfahren bezeichnet (vgl. bspw. Kleiber in: Kleiber/Simon (2007), S. 1811 Rz. 1; Rössler u.a. (1990), S. 32). 

13  Vgl. WertR (2006), Abschnitt 3.1.3. 
14  Kleiber in: Kleiber/Simon (2007), S. 1811 Rz. 1. Es finden sich jedoch auch kritische Stimmen zur Anwen-

dung eines Sachwertverfahrens zur Grundstücksbewertung. So bezeichnen Zimmermann/Heller die Anwen-
dung des Sachwertverfahrens zur Bewertung von Grundstücken als „Denkfehler“ (Zimmermann/Heller 
(1999), A.4 Rz. 105). 

15  BT-Drucks. 16/7918; S. 46. Aus ökonomischer Sicht sind selbstverständlich zukünftige Erträge und nicht 
Herstellungskosten wertbestimmend. So wird sich ein rational handelndes Individuum auch beim Erwerb 
eines selbstgenutzten Grundstücks am Barwert von Zukunftsgrößen orientieren. Es wird sich bei seiner 
(Grenzerwerbs-)Preisermittlung an ersparten Mietaufwendungen, dem Zinsniveau und erwarteten zukünftigen 
Wertsteigerungen des betreffenden Grundstücks orientieren, womit für ihn dieselben Größen wertbestimmend 
sind wie für den Käufer eines „typischen Renditeobjekts“ (vgl. Broekelschen/Maiterth (2008b), S. 705). 

16  Weiterhin ist Wohnungseigentum und Teileigentum im Vergleichswertverfahren zu bewerten. 
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bestimmend sind, verweist die Gesetzesbegründung zum Diskussionsentwurf einer Grund-

stücksbewertungsverordnung auf § 13 Abs. 1 der WertV.17 Dabei handelt es sich um den 

Zustand und die Entwicklung von Grund und Boden und um weitere Zustandsmerkmale wie 

Art und Maß der baulichen Nutzung, Rechte und Belastungen, beitrags- und abgaben-

rechtlicher Zustand, tatsächliche Eigenschaften des Grundstücks (Größe, Gestalt, baulicher 

Zustand des Gebäudes, Baujahr etc.) und Lagemerkmale (Verkehrsanbindung, Nachbarschaft 

etc.) (§ 13 Abs. 1 i.V.m. §§ 4 und 5 WertV). Die Frage, was „hinreichend vergleichbar“ 

bedeutet, wird dabei nicht beantwortet.18 Auch auf die nötige Mindestanzahl an Vergleichs-

grundstücken geht der Gesetzgeber nicht ein. 

Alternativ können Vergleichsfaktoren anstelle von Vergleichspreisen herangezogen werden.19 

Diese werden von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte ermittelt. Dabei handelt es 

sich um Vergleichswerte für eine bestimmte Bezugseinheit, z.B. den Preis pro Quadratmeter 

Wohnfläche, die für bebaute Grundstücke, deren Merkmale sich in bestimmten Grenzen 

befinden, angewendet werden können. Beispielsweise ermittelt der Gutachterausschuss für 

Grundstückswerte Hannover für das Berichtsjahr 2007 Vergleichsfaktoren für den Quadrat-

meter Wohnfläche für ein „Normobjekt“. Dieses „Normobjekt“ hat eine Wohnfläche von 140 

qm, eine Grundstücksgröße von 700 qm, ist vollständig unterkellert und der Ausstattungs-

standard ist durchschnittlich. Ausgehend von diesem „Normobjekt“ werden für unter-

schiedliche Baujahre und Bodenrichtwerte die Auswirkungen von Variationen der Wohn-

fläche, des Ausstattungsstandards und der Grundstücksgröße auf den Vergleichsfaktor ange-

geben.20 Der Wert von Grundstücken, deren Merkmale Abweichungen aufweisen, die außer-

halb des angegebenen (Toleranz-)Bereichs liegen, kann nicht mittels Vergleichsfaktoren 

ermittelt werden. 

2.2.3 Sachwertverfahren gemäß §§ 189-191 BewG 

Das steuerliche Sachwertverfahren wird zur Bewertung von Grundstücken i.S.d. § 182 Abs. 2 

BewG und damit auch für Ein- und Zweifamilienhäuser herangezogen, wenn für diese keine 

                                                 
17  Vgl. GrBewV vom 8.2.2008, Begründung zu § 1 Abs. 1 GrBewV. Die neue steuerliche Grundstücks-

bewertung sollte zuerst im Rahmen der so genannten „Grundstücksbewertungsverordnung“ geregelt werden, 
jedoch hat sich der Gesetzgeber dann doch für eine gesetzliche Regelung im BewG entschieden. Dabei 
wurden die Regelungen aus der Grundstücksbewertungsverordnung weitgehend in das BewG übernommen. 

18  Lt. Begründung zur Grundstücksbewertungsverordnung dient die Abstellung auf hinreichende (nicht absolute) 
Vergleichbarkeit der Verwaltungsvereinfachung, sowie der Verhinderung einer unnötigen Einengung des 
Kreises der Vergleichsgrundstücke (vgl. Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 1 GrBewV). Eine mögliche daraus 
resultierende Verringerung der Genauigkeit der Bewertung wird an dieser Stelle nicht erwähnt. 

19  Moench/Albrecht gehen davon aus, dass die Bewertung mittels Vergleichswerten die Bewertung mittels 
Vergleichspreisen dominieren wird (vgl. Moench/Albrecht (2009), Rz. 678). 

20  Vgl. Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hannover (2007), S. 118. 
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Vergleichspreise bzw. Vergleichsfaktoren ermittelt werden können. Das Sachwertverfahren 

ist in §§ 189-191 BewG geregelt, und die Vorgehensweise bei der Ermittlung des steuerlichen 

Sachwerts ist Abbildung 1 zu entnehmen. 

Abbildung 1: Sachwertverfahren gemäß §§ 189 - 191 BewG 

Regelherstellungskosten je 
Flächeneinheit 

Anlage 24 BewG: Abgeleitet aus den NHK 2000, Preis pro qm 
Brutto-Grundfläche in Abhängigkeit von Gebäudeart und -typ, dem 
Ausstattungsstandard und dem Baujahr (inkl. Baunebenkosten) 

∗ Brutto-Grundfläche 
alle nutzbaren, überdeckten Flächen (DIN 277-2:2005-02, Tabelle 
1, Nr. 1 bis 9) 

= Gebäuderegelherstel-
 lungswert § 190 Abs. 1 BewG  

./. Alterswertabschlag 
§ 190 Abs. 2 BewG: lineare Abschreibung, max. 60% d. Gebäude-
herstellungswerts (Gesamtnutzungsdauer lt. Anlage 22 BewG (z.B. 
EFH/ ZFH u. Mietwohngrundstücke 80 Jahre)) 

= Gebäudesachwert § 190 BewG
+ Bodenwert § 179 BewG: Bodenrichtwert * Grundstücksfläche 
= vorläufiger Sachwert des 
 bebauten Grundstücks § 189 Abs. 3 S. 1 BewG 

∗ Wertzahl 
§ 191 BewG: Sachwertfaktor (= Verkehrswert/Sachwert) der 
Gutachterausschüsse oder aus Anlage 25 BewG zu entnehmen 

= Steuerwert   
Quelle: Broekelschen/Maiterth (2009a), S. 834. 

Die Ermittlung der einzelnen den Wert beeinflussenden Faktoren bereitet oftmals Schwierig-

keiten. Zum größten Streitpunkt bei der Ermittlung der Regelherstellungskosten dürfte die 

Definition des Ausstattungsstandards werden. Der Gesetzgeber hat nicht geregelt, wie 

verfahren wird, wenn ein Gebäude in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Ausstattungs-

standards aufweist.21 Außerdem muss man sich Gedanken machen, wie im Falle eines teil-

weisen Dachgeschossausbaus bzw. einer Teilunterkellerung zu verfahren ist.22 Lang weist auf 

die Problematik hin, dass im Sachwertverfahren mit relativ pauschalen Herstellungskosten 

eben gerade die Sonderfälle, wie z.B. Schlösser oder aufwendig gebaute Villen, für die gerade 

keine Vergleichspreise oder -faktoren existieren, zu bewerten sind.23 

                                                 
21  Dies ist bspw. der Fall, wenn ein Ein- und Zweifamilienhaus über eine Fußbodenheizung verfügt (gehobener 

Ausstattungsstandard), auf den Böden der Nassräume jedoch nur einfache Fliesen verlegt sind (mittlerer 
Ausstattungsstandard). 

22  Vermutlich werden die Regelherstellungskosten dann anteilig verwendet, wie dies auch in der außersteuer-
lichen Bewertungspraxis üblich ist. 

23  Vgl. Lang (2008), S. 196. 
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Aus konzeptioneller Sicht ist die Multiplikation des vorläufigen Bewertungsergebnisses 

(vorläufiger Sachwert des Grundstücks) mit einer Wertzahl (§ 191 BewG) befremdlich.24 

Zum einen stellt sich die Frage, wieso ein Bewertungsverfahren Anwendung findet, dessen 

Ergebnisse einer Korrektur mittels Wertzahlen bedürfen. Zum anderen ist die Bestimmung 

der zu verwendenden Wertzahlen kritikwürdig. Es handelt sich bei der Wertzahl um eine 

durch die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte empirisch ermittelte Durchschnitts-

größe, die nichts anderes widerspiegelt als die mittlere Relation zwischen den erzielten Kauf-

preisen und den für diese Grundstücke ermittelten Sachwerten. Erfolgt dabei die Ermittlung 

der Sachwerte anders als es das steuerliche Verfahren vorsieht, dann herrscht mangelnde 

Systemkonformität25 und die außersteuerliche Wertzahl ist für die Anwendung auf den 

vorläufigen steuerlichen Sachwert unbrauchbar. 

Es lässt sich folglich festhalten, dass aus theoretischer Sicht die Anwendung des Vergleichs- 

und Sachwertverfahrens aus mehreren Gründen bedenklich ist. Zudem ist die praktische 

Handhabung der Verfahren – also der damit zusammenhängende Verwaltungsaufwand, die 

Anforderungen für den Steuerpflichtigen, die Zusammenarbeit mit den Gutachterausschüssen 

etc. – deutlich aufwendiger als die Bedarfsbewertung. Ob sich die damit verbundene 

Erhöhung der Steuervollzugskosten26 dahingehend lohnt, dass gleichmäßige(re) Bewertungs-

ergebnisse erreicht werden, wird im folgenden Abschnitt empirisch untersucht. 

3 Empirische Analyse der Verfahren 

3.1 Berliner und niedersächsische Kaufpreissammlungen als Datengrundlage 

Den im vorliegenden Beitrag angestellten empirischen Untersuchungen liegen die Kaufpreis-

sammlungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Berlin der Jahre 1996 bis 2008 

sowie die Kaufpreissammlungen des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte 

Niedersachsen der Jahre 1997 bis 2006 zu Grunde.27 Dabei handelt sich um Vollerhebungen 

aller Verkäufe von Ein- und Zweifamilienhäuser in den beiden Bundesländern, die in den 

                                                 
24  Vgl. zur Kritik an der Verwendung von Marktanpassungsfaktoren Broekelschen/Maiterth (2008b), S. 703 und 

Broekelschen/Maiterth (2009a), S. 834. In der außersteuerlichen Bewertung entsprechend der WertV werden 
die Wertzahlen „Marktanpassungsfaktoren“ bzw. „Sachwertfaktoren“ genannt. 

25  Auch Tremel kritisiert die mangelnde Systemkonformität, da nach ihrer Einschätzung die von den 
Gutachterausschüssen anhand des Sachwertverfahrens der WertV ermittelten Marktanpassungsfaktoren bzw. 
Sachwertfaktoren als Wertzahlen Verwendung finden werden, (vgl. Tremel (2008), S. 757). 

26  Zur Kategorisierung von Steuervollzugskosten als ein Teil der Steuererhebungskosten vgl. Wagner (2005), 
S. 94. 

27  An dieser Stelle sei den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte Berlin und Niedersachsen für die Bereit-
stellung der Daten ganz herzlich gedankt. 
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betreffenden Jahren erfolgt sind.28 Die Kaufpreissammlungen enthalten neben dem Kaufpreis 

für das betreffende Grundstück, der im vorliegenden Beitrag mit dem Verkehrswert gleich-

gesetzt wird, wertbestimmende Merkmale, die es erlauben, die steuerlichen Bewertungs-

verfahren abzubilden. 

a) Berliner Kaufpreissammlungen 

Die Kaufpreissammlungen des Berliner Gutachterausschusses enthalten für den vorliegenden 

Zeitraum vom 1.1.1996 bis zum 31.3.2008 nach Eliminierung von Dubletten und nach 

Aussortieren von Fällen, in denen für die Simulation der Bewertungsverfahren relevante 

Merkmale29 nicht besetzt sind, 21.255 Kauffälle von Ein- und Zweifamilienhäusern. 

Einige Merkmale, die zur Simulation der neuen steuerlichen Bewertung nötig sind, konnten 

den Kaufpreissammlungen nicht immer unmittelbar entnommen werden. Dazu gehört zum 

einen die Bruttogrundfläche30, die bis einschließlich des Jahres 1999 nicht angegeben ist.31 In 

diesen Fällen wurde die Bruttogrundfläche ausgehend von der Wohnfläche durch die 

empirisch ermittelte mittlere Relation von Wohnfläche zu Bruttogrundfläche aus den Kauf-

preissammlungen 2000 bis 2008 imputiert.32 Weiterhin gibt es in den Berliner Kaufpreis-

sammlungen kein Merkmal zum Ausstattungsstandard des Gebäudes. Aus den nieder-

sächsischen Kaufpreissammlungen kann dagegen das Merkmal „Ausstattungsstandard“ 

hergeleitet werden, und es zeigt sich, dass der Ausstattungsstandard mit zunehmendem 

Gebäudealter und mit sinkender Qualität der Wohnlage abnimmt. Somit wurde für die 

Berliner Daten der Ausstattungsstandard in Abhängigkeit vom Baujahr des Gebäudes und der 

Wohnlage definiert.33 Wie vom Gesetzgeber vorgesehen, erfolgte eine Anpassung der Regel-

                                                 
28  Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte sind nach § 193 Abs. 3 BauGB zur Führung einer Kaufpreis-

sammlung verpflichtet. Nach § 196 Abs. 1 S. 1 BauGB ist zur Führung dieser Kaufpreissammlung jeder 
Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt, auch im Wege 
des Tausches, zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu begründen, von der beurkundenden Stelle in Abschrift 
dem Gutachterausschuss zu übersenden. 

29  Bei diesen Merkmalen handelt es sich um den Kaufpreis, die Wohn- und Nutzfläche, den Bodenrichtwert und 
die Grundstücksfläche. 

30  Die Bruttogrundfläche ist nötig zur Bestimmung der Regelherstellungskosten im Sachwertverfahren. 
31  Dies liegt daran, dass vor dem Jahr 2000 die Normalherstellungskosten auf den Kubikmeter Bruttorauminhalt, 

der in diesen Fällen angegeben ist, abstellten. Erst ab 2000 ist die Bruttogrundfläche in den Kaufpreis-
sammlungen ausgewiesen, da sie ab diesem Zeitpunkt infolge der Überarbeitung der Wertermittlungs-
richtlinien für die außersteuerliche Wertermittlung im Sachwertverfahren der WertV zu verwenden ist. 

32  In Fällen, in denen die Wohnfläche nicht gegeben war, wurde diese ausgehend von der Geschossfläche 
mithilfe des durchschnittlichen Umrechnungsfaktors Wohn-/Geschossfläche für Ein- und Zweifamilienhäuser 
in Höhe von 80/100 imputiert (vgl. Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (2008), S. 42). 

33  So wurde bei Häusern älteren Baujahrs in schlechter und mittlerer Wohnlage einfacher Ausstattungsstandard 
unterstellt, bei guter Wohnlage mittlerer usw. 
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herstellungskosten über die Baupreisindizes, und es wurden die (pauschalen) Wertzahlen aus 

Anlage 25 zum BewG übernommen.34 

Die zur Simulation des Vergleichswertverfahrens nötigen Vergleichsfaktoren wurden aus den 

Kaufpreissammlungen hergeleitet. Dieses Vorgehen war erforderlich, da die Berliner Grund-

stücksmarktberichte anders als die niedersächsischen Berichte keine Angaben zu Vergleichs-

faktoren enthalten. Es wird lediglich ein Preis pro Quadratmeter Geschossfläche in Abhän-

gigkeit bestimmter Merkmale ausgewiesen.35 Aber auch diese Angabe liegt nicht für alle 

Jahre vor.36 Daher wurden analog zur Vorgehensweise in den vorliegenden Berliner Grund-

stücksmarktberichten bei der Bestimmung der Preise pro Quadratmeter Geschossfläche für 

alle Jahre durchschnittliche Preise pro Quadratmeter Geschossfläche in Abhängigkeit von der 

Belegenheit in Ost- und Westberlin, der Wohnlage und dem Baujahr ermittelt37 und als 

Vergleichsfaktoren verwendet. Als hinreichend vergleichbar und damit als im Vergleichs-

wertverfahren zu bewerten, wurden Ein- und Zweifamilienhäuser erachtet, deren Kaufpreis 

klassiert nach Ost/West, Verkaufsjahr, Baujahr und Wohnlage in der jeweiligen Klasse im 2. 

oder 3. Quartil liegt, also keine extremen Werte aufweist. Bei dieser Vorgehensweise kann für 

die rund Hälfte der Ein- und Zweifamilienhäuser das Vergleichswertverfahren angewendet 

werden (Vergleichswerthäuser), für die andere Hälfte nicht (Sachwerthäuser). Die Anzahl der 

Vergleichswerthäuser beträgt 10.869, die der Sachwerthäuser 10.386.38 

Zur Simulation der Bedarfsbewertung wurde in den meisten Fällen die Jahresmiete ausgehend 

von den Berliner Mietspiegeln geschätzt, da Angaben zur erzielten Miete bei Ein- und 

Zweifamilienhäuser nur in seltenen Fällen vorliegen.39 

                                                 
34  Nach § 191 Abs. 1 BewG sind vorzugsweise als Wertzahlen die Sachwertfaktoren anzuwenden, die durch die 

Gutachterausschüsse für Grundstückswerte den Finanzämtern mitgeteilt werden. Die Sachwertfaktoren liegen 
uns jedoch für Berlin nicht vor, da sie in den Berliner Grundstücksmarktberichten nicht veröffentlicht werden. 
Die niedersächsischen Grundstücksmarktberichte enthalten Sachwertfaktoren erst ab dem Jahr 2006. Daher 
wird auf die Verwendung der Sachwertfaktoren generell verzichtet und stattdessen auf die pauschalen Wert-
zahlen Anlage 25 zum BewG zurückgegriffen. 

35  Vgl. bspw. Gutachterausschuss für Grundstückswerte Berlin (2006), S. 39. 
36  Die Berliner Grundstücksmarktberichte erscheinen ab 2002 immer für zwei Berichtsjahre. Erst ab dem Zeit-

punkt werden die Preise pro Quadratmeter Geschossfläche, welche die Autoren als Vergleichsfaktoren inter-
pretieren, veröffentlicht. 

37  Die Grundstücksgröße wurde in den Berliner Grundstücksmarktberichten nicht als Klassierungsmerkmal 
verwendet, daher wurde bei der Ermittlung der Preise pro Quadratmeter Geschossfläche auch darauf 
verzichtet. In den niedersächsischen Grundstücksmarktberichten wurden bei der Darstellung der Vergleichs-
faktoren in einigen Fällen Zu- bzw. Abschläge bei Abweichung der Grundstücksgröße von der des Norm-
objekts festgelegt. 

38  Die Anzahl müsste eigentlich aufgrund der Einteilung nach Quartilen genau übereinstimmen. Rundungs-
differenzen sind dafür verantwortlich, dass dies nur annähernd der Fall ist. 

39  Zur genauen Vorgehensweise zur Schätzung der Miete bei Mietwohngrundstücken vgl. Broekelschen/ 
Maiterth (2009b), S. 7. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wurde genauso vorgegangen. Allerdings liegen die 
Mieten für Ein- und Zweifamilienhäuser über den in den Mietspiegeln ausgewiesenen Mieten (vgl. 
Haegert/Maiterth (2002), S. 254). Daher wurden die Mietspiegelmieten für Zweifamilienhäuser um 1,02 Euro 
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b) Niedersächsische Kaufpreissammlungen 

Die Kaufpreissammlungen des oberen Gutachterausschusses Niedersachsen beinhalten für 

den zur Verfügung stehenden Zeitraum vom 1.11.1997 bis zum 31.10.2006 nach Aussortieren 

nicht verwertbarer Datensätze40 102.068 Kauffälle von Ein- und Zweifamilienhäusern. 

Die Bruttogrundfläche wurde analog zur Vorgehensweise bei den Berliner Daten in den 

Fällen, in denen sie in den Kaufpreissammlungen nicht ausgewiesen ist, approximiert. Der 

Ausstattungsstandard ließ sich in Niedersachsen im Gegensatz zu Berlin vergleichsweise gut 

ableiten, da die niedersächsischen Kaufpreissammlungen Angaben zu den meisten Merk-

malen beinhalten41, die den Ausstattungsstandard nach Anlage 24 zum BewG bestimmen42. 

Dabei wurden alle Merkmale gleich gewichtet.43 Die Fortschreibung der Regelherstellungs-

kosten erfolgte ebenfalls anhand der Baupreisindizes, und es wurden wiederum die 

pauschalen Wertzahlen aus Anlage 25 zum BewG verwendet. 

Die Vergleichsfaktoren zur Simulation des Vergleichswertverfahrens wurden, soweit dies 

möglich war, den niedersächsischen Grundstücksmarktberichten entnommen und den Kauf-

preissammlungen zugespielt.44 In den niedersächsischen Grundstücksmarktberichten werden 

Vergleichsfaktoren in Form von Preisen pro Quadratmeter Wohnfläche angegeben.45 Diese 

Vergleichsfaktoren werden in Abhängigkeit unterschiedlicher Faktoren mittels multipler 

Regressionsanalyse ermittelt. In den meisten Fällen sind die Vergleichsfaktoren nach Baujahr 

und Bodenrichtwert klassiert ausgewiesen. Es kommt aber auch vor, dass diese nach Wohn-
                                                                                                                                                         

(2 DM) und für Einfamilienhäuser um 2,04 Euro (4 DM) erhöht (vgl. OFD Berlin, Rundverf. v. 10.6.1996 – 
St 445 - S 2253 - 7/85, ESt-Kartei, Bd. III, § 21 EStG, Fach 2 Nr. 1005). 

40  Als nicht verwertbar wurde ein Datensatz angesehen, wenn bestimmte zur Abbildung der Verfahren not-
wendige Merkmale nicht besetzt waren, bei Kauf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu Grunde 
lagen, der Anlass des Eigentumsübergangs nicht ein Kauf war, sondern bspw. Zwangsversteigerung, oder 
Erbbaurechte vorlagen. Des Weiteren ist in den Kaufpreissammlungen das Merkmal „Status“ enthalten, 
welches angibt, ob der Kauffall nach Erfassung durch den Gutachterausschuss auf Widersprüche überprüft 
wurde bzw. ob Widersprüche festgestellt wurden. Im Datensatz wurden nur diejenigen Kauffälle belassen, bei 
denen keine Widersprüche in den „Musselementen“ festgestellt wurden. Zu den Musselementen gehören die 
Merkmale, die bei Erfassung des Kauffalls unbedingt ausgewiesen werden müssen, z.B. Kaufpreis, Grund-
stücksfläche, Gebäudeart oder Baujahr. 

41  Außerdem enthalten die niedersächsischen Kaufpreissammlungen das Merkmal Ausstattungsstandard, 
welches jedoch häufig nicht besetzt ist, was eine Herleitung des Ausstattungsstandards durch die einzelnen 
Ausstattungsstandard bestimmenden Merkmale erforderlich machte. 

42  Dazu gehören die Merkmale Fassade, Fenster, Qualität der Bäder, Fußboden, Türen und Heizungsart. 
43  Den Merkmalsausprägungen der Komponenten des Ausstattungsstandards (z.B. Heizungsart, Fenster, Türen) 

wurden die Werte 1 für guten Standard bis 3 für schlechten Standard zugeordnet. Diese wurden dann addiert 
und durch die Anzahl der Komponenten geteilt. Das Ergebnis wurde, falls die Komponenten des Ausstat-
tungsstandards eines Hauses verschiedene Ausprägungen aufwiesen, kaufmännisch gerundet. 

44  Vgl. bspw. Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hannover (2006), S. 108. 
45  § 183 Abs. 2 S. 2 BewG besagt zwar, dass bei Verwendung von Vergleichsfaktoren, die sich auf das Gebäude 

beziehen, der Bodenwert gesondert zu berücksichtigen ist. In den niedersächsischen Grundstücksmarkt-
berichten wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Vergleichspreise pro Quadratmeter Wohnfläche den Wert 
des Grund und Bodens bereits beinhalten. Daher wird bei folgender Analyse als Vergleichspreis der 
Vergleichsfaktor pro Quadratmeter Wohnfläche multipliziert mit der Wohnfläche herangezogen. 
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fläche oder Ausstattungsstandard sortiert werden. Des Weiteren werden Anpassungsfaktoren 

angegeben, die verwendet werden müssen, wenn die Ausprägungen der Merkmale zu stark 

von den Merkmalen des Normobjekts abweichen. Bei diesen Merkmalen handelt es sich meist 

um die Wohnfläche, die Grundstücksfläche, den Ausstattungsstandard und den Grad der 

Unterkellerung. Außerdem sind die Grenzen ausgewiesen, innerhalb derer sich die jeweiligen 

Merkmale eines Ein- und Zweifamilienhauses befinden müssen, damit die Vergleichsfaktoren 

verwendet werden dürfen. 

Die niedersächsischen Grundstücksmarktberichte sind erst ab 2006 für alle Zuständigkeits-

bereiche der Gutachterausschüsse zugänglich. Daher ist die Anwendung der „echten“ 

Vergleichsfaktoren erst ab 2005 möglich.46 Ab 2005 umfassen die niedersächsischen 

Kaufpreissammlungen 18.760 Ein- und Zweifamilienhäuser. Davon existiert für 7.671 Häuser 

ein Vergleichsfaktor. Die übrigen 11.089 Häuser wurden als Sachwerthäuser behandelt. 

Für Kauffälle vor 2005 mussten die Vergleichsfaktoren simuliert werden. Als Vergleichs-

faktor wurde dabei der mittlere Preis pro Quadratmeter Wohnfläche47 verwendet, der in 

Abhängigkeit vom Kaufjahr, vom zuständigen Gutachterausschuss und vom Baujahr des 

Gebäudes ermittelt wurde.48 Außerdem wurden die Ein- und Zweifamilienhäuser in den Kauf-

preissammlungen bis 2004 analog zur Vorgehensweise in Berlin in Vergleichswerthäuser und 

Sachwerthäuser eingeteilt. Klassiert nach Kaufjahr, zuständigem Gutachterausschuss und 

Baujahr des Gebäudes wurden Häuser im unteren und oberen Quartil des Kaufpreises pro 

Quadratmeter Geschossfläche den Sachwerthäusern zugerechnet.49 Die Häuser im mittleren 

Preisbereich wurden als Vergleichswerthäuser eingestuft. Insgesamt wurden die Ein- und 

Zweifamilienhäuser der niedersächsischen Kaufpreissammlungen in 48.075 Vergleichs-

werthäuser und 53.993 Sachwerthäuser eingeteilt. 

Als problematisch erweist sich in Niedersachsen die Simulation der Bedarfsbewertung, deren 

Grundlage die Jahresmiete darstellt. Da Ein- und Zweifamilienhäuser in den meisten Fällen 

eigengenutzt sind, fehlen in diesen Fällen Angaben zur Miete in den Kaufpreissammlungen. 

Eine Imputation der Miete durch Mietspiegel analog zur Vorgehensweise bei den Berliner 

                                                 
46  Die Vergleichsfaktoren gelten immer für das Berichtsjahr. Dieses ist beim Grundstücksmarktbericht 2006 das 

Jahr 2005 usw. 
47  In den niedersächsischen Kaufpreissammlungen ist anders als in Berlin das Merkmal Geschossfläche in den 

seltensten Fällen angegeben. Daher wurde der Preis pro qm Wohnfläche und nicht der Preis pro qm Geschoss-
fläche – wie dies für Berlin der Fall ist – verwendet. 

48  Vergleichsrechnungen für die Jahre 2005 und 2006 zeigen, dass sich im Hinblick auf die nachfolgenden 
Analysen kein großer Unterschied ergibt, ob der „echte“ oder der simulierte Vergleichsfaktor verwendet wird. 

49  Eine Klassierung nach Wohnlage wie in Berlin ist für Niedersachsen nicht möglich, da die Wohnlage in den 
niedersächsischen Kaufpreissammlungen nur selten besetzt ist. Auf eine hilfsweise Erzeugung des Merkmals 
Wohnlage bspw. mit Hilfe der Quadratmeterpreise wurde an dieser Stelle verzichtet. 
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Daten scheidet aus, da für Niedersachsen nur sehr vereinzelt Mietspiegel existieren. Die 

Analyse der Bedarfsbewertung bleibt daher auf die relativ wenigen Fälle beschränkt, in denen 

das veräußerte Ein- und Zweifamilienhaus vermietet war und somit Mietangaben in den 

Kaufpreissammlungen vorliegen. 

Eine Übersicht über ausgewählte Eckwerte der Datengrundlagen bietet Tabelle 1. Tabelle 1 

und die folgenden Tabellen haben keinen Rahmen. Ist das beabsichtigt? 

Vergleichswert-
haus Sachwerthaus gesamt Vergleichswert-

haus Sachwerthaus gesamt

15.017 6.364 21.381 48.075 53.993 102.068
249 270 260 74 78 76
574 682 627 787 850 820

0,27 0,28 0,28 0,21 0,21 0,21
0,18 0,19 0,18 0,16 0,16 0,16

248.400 348.551 297.337 147.870 162.196 155.423
120.125 177.856 147.828 99.794 106.494 103.311

2.087 2.289 2.186 1.170 1.174 1.172
2,57 2,52 2,55 4,12 4,00 4,06
124 146 135 133 140 137

44 45 44 36 44 38
gut 11,54% 12,08% 11,80% 1,11% 1,87% 1,51%
mittel 57,54% 57,62% 57,58% 59,49% 58,49% 58,96%
schlecht 30,92% 30,30% 30,62% 39,40% 39,64% 39,53%
gut 30,38% 31,88% 31,11% -      -      -      
mittel 59,30% 56,93% 58,14% -      -      -      
schlecht 10,32% 11,19% 10,75% -      -      -      
gut 24,91% 25,52% 25,21% -      -      -      
mittel 47,84% 48,24% 48,04% -      -      -      
einfach 27,24% 26,25% 26,76% -      -      -      
Dorf -      -      -      18,94% 21,42% 20,25%
Landstadt -      -      -      13,61% 12,55% 13,05%
Kleinstadt -      -      -      37,28% 34,56% 35,84%
Mittelstadt -      -      -      22,80% 22,39% 22,58%
Großstadt -      -      -      7,37% 9,08% 8,27%
Ofenheizung 5,84% 6,92% 6,37% 3,73% 5,72% 4,65%
Etagenheizung 7,84% 7,04% 7,45% 0,90% 0,87% 0,88%
Sammelheizung 86,32% 86,04% 86,18% 95,37% 93,41% 94,47%
1 51,96% 49,25% 50,64% 84,52% 83,02% 83,72%
2 45,02% 47,22% 46,09% 15,30% 16,75% 16,07%
über 2 3,02% 3,53% 3,27% 0,18% 0,23% 0,21%
ja 98,56% 97,72% 98,15% 61,68% 59,18% 65,68%
nein 1,44% 2,28% 1,85% 38,32% 40,82% 34,32%
ja 55,41% 53,06% 54,26% 75,15% 72,59% 73,80%
nein 44,59% 46,94% 45,74% 24,85% 27,41% 26,20%

Quelle: Kaufpreissammlungen Berlin 1996 - 2008 und Niedersachsen 1997 - 2006, eigene Berechnungen

Wohnlage

Stadtgröße

Heizungsart

Geschosszahl

Unterkellerung

Anzahl
Bodenrichtwert
Grundstücksfläche
Anteil Wohnfläche an Grundstücksfläche
Anteil bebauter Fläche an Grundstücksfläche

Tabelle 1: Eckzahlen der Kaufpreissammlungen Berlin und Niedersachsen 
Berlin Niedersachsen

Preis pro Bodenwert
Wohnfläche

M
itt

el
w

er
t

Gebäudealter

A
nt

ei
l

Ausstattungsstandard

baulicher Zustand

Kaufpreis ohne Bodenwert
Preis pro Quadratmeter Wohnfläche

Kaufpreis

Dachgeschossausbau

 

Die Unterschiede bei den Mittelwerten zwischen Vergleichswerthäusern und Sachwert-

häusern fallen nicht sehr stark ins Gewicht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich beide Haus-

kategorien nicht unterscheiden. Bei den Sachwerthäusern weisen die Merkmale nach oben 

wie auch nach unten Extremwerte auf, so dass nur infolge der Durchschnittsbildung ähnliche 

Mittelwerte wie beim Vergleichswerthaus entstehen. Sachwerthäuser sind deutlich hete-

rogener, was sich in der deutlich größeren Streuung der Merkmalsausprägungen als bei den 

Vergleichswerthäusern niederschlägt. 
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3.2 Wirkungsweise der analysierten Bewertungsverfahren 

Wie auch bei vorangegangenen empirischen Untersuchungen50 wird auch im vorliegenden 

Beitrag die Relation von Steuerwert zu Verkehrswert als Maßgröße verwendet, anhand derer 

die Qualität des jeweiligen Bewertungsverfahrens beurteilt wird. Für jeden Datensatz wurde 

anhand der in den Kaufpreissammlungen ausgewiesenen bzw. der imputierten Merkmale der 

Steuerwert des betreffenden Ein- und Zweifamilienhauses simuliert und anschließend ins 

Verhältnis zum angegebenen Kaufpreis (Verkehrswert) gesetzt. Idealerweise müsste sich für 

sämtliche Ein- und Zweifamilienhäuser eine Steuerwert/Verkehrswert-Relation in Höhe von 

eins ergeben. In diesem Fall entspräche der steuerliche Wert dem Kaufpreis und damit dem 

Verkehrswert. Eine Relation von kleiner eins zeigt eine steuerliche Unterbewertung, eine 

Relation von größer eins eine steuerliche Überbewertung. 

Die folgenden Tabellen 2 und 3 stellen den Mittelwert und den Variationskoeffizienten (als 

Streuungsmaß) der sich ergebenden Steuerwert/Verkehrswert-Relationen für die Berliner und 

niedersächsischen Ein- und Zweifamilienhäuser dar. Dabei wurde weder die Öffnungsklausel 

des § 198 BewG noch die des § 138 Abs. 4 BewG im Falle der Bedarfsbewertung ange-

wendet, die es den Steuerpflichtigen erlaubt, im Fall eines überhöhten Steuerwertes den 

niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen.51 Damit wird die Wirkung der „reinen“ 

Bewertungsverfahren gezeigt. 

Bewertungsverfahren Datenbasis Anzahl
Mittelwert             
(95%-iges 

Konfidenzintervall)

Variationskoeffizient  
(95%-iges 

Konfidenzintervall)

Vergleichswertverfahren Vergleichswerthaus 10.869 109,34%              
(108,62%; 110,06%)

35,22%               
(34,99%; 35,46%)

Sachwertverfahren Sachwerthaus 10.386 104,84%              
(103,82%; 105,87%)

50,97%               
(50,93%; 51,17%)

Vergleichswerthaus 10.869 100,08%              
(99,52%; 100,63%)

29,36%               
(29,14%; 29,6%)

alle EFH/ZFH 21.255 102,41%              
(101,83%; 102,98%)

41,92%               
(41,76%; 42,08%)

Bedarfsbewertung Sachwerthaus 10.386 73,18%               
(72,39%; 73,96%)

55,93%               
(55,78%; 56,10%)

Vergleichswerthaus 10.869 69,37%               
(68,84%; 69,89%)

40,29%               
(40,06%; 40,52%)

alle EFH/ZFH 21.255
71,23%               

(70,76%; 71,70%)
49,07%               

(48,93%; 49,21%)

Quelle: Kaufpreissammlungen Berlin 1996 - 2008, eigene Berechnungen

Tabelle 2: Steuerwert/Verkehrswert-Relation von Ein- und Zweifamilienhäusern in Berlin nach 
verschiedenen Bewertungsverfahren

Anteil Steuerwert an Verkehrswert

 

                                                 
50  Vgl. bspw. Haegert/Maiterth (2002); Broekelschen/Maiterth (2008a). 
51 Der Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts ist durch ein Verkehrswertgutachten möglich. 
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Die Ergebnisse, die sich bei Anwendung der neuen steuerlichen Bewertungsverfahren 

ergeben, sind in den ersten beiden Zeilen von Tabelle 2 dargestellt. Sowohl das Vergleichs- 

als auch das Sachwertverfahren bewirken im Durchschnitt eine Bewertung über dem 

Verkehrswert, was sich in einem Mittelwert der Steuerwert/Verkehrswert-Relation von über 

100 % (Vergleichswerthäuser 109,34 %, Sachwerthäuser 104,84 %) niederschlägt. Bei 49 % 

der Ein- und Zweifamilienhäuser in Berlin liegt der (neue) Steuerwert über dem Verkehrs-

wert. Damit muss jeder zweite Steuerpflichtige die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens 

in Auftrag geben, um einer Übermaßbesteuerung zu entgehen. Dagegen bewirkt die Bedarfs-

bewertung im Durchschnitt eine deutliche Unterbewertung; der Steuerwert (Bedarfswert) 

macht im Mittel nur 70 % des Verkehrswerts aus. 

Der Variationskoeffizient als Maß für die Streuung der Bewertungsergebnisse52 liegt beim 

Sachwertverfahren knapp über 50 % und beim Vergleichswertverfahren etwas über 35 %, so 

dass die neuen Bewertungsverfahren etwas gleichmäßiger wirken als die Bedarfsbewertung. 

Der Variationskoeffizient sinkt gegenüber der Bedarfsbewertung bei Vergleichswerthäusern 

von 40,29 % auf 35,22 % und bei Sachwerthäusern von 55,93 % auf 50,97 %. Damit ist der 

Variationskoeffizient gerade bei Sachwerthäusern auch im neuen Bewertungsrecht extrem 

hoch. Interessant ist die Tatsache, dass der Variationskoeffizient bei Anwendung des Sach-

wertverfahrens auf Vergleichswerthäuser, die gemäß § 182 Abs. 2 im Vergleichswert-

verfahren zu bewerten sind, von 35,22 % auf 29,36 % sinkt (vgl. dritte Zeile in Tabelle 2). 

Dieses Ergebnis zeigt, dass zumindest auf Berliner Ein- und Zweifamilienhäuser 

ausschließlich das Sachwertverfahren angewendet werden sollte. 

                                                 
52  Der Variationskoeffizient gibt die durchschnittliche Abweichung der Steuerwert/Verkehrswert-Relation der 

einzelnen Grundstücke vom Mittelwert für alle Grundstücke an. 
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Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse für Niedersachsen. 

Bewertungsverfahren Datenbasis Anzahl
Mittelwert             
(95%-iges 

Konfidenzintervall)

Variationskoeffizient  
(95%-iges 

Konfidenzintervall)

Vergleichswertverfahren Vergleichswerthaus 48.075 109,17%              
(108,89%; 109,45%)

28,67%               
(28,56%; 28,72%)

Sachwertverfahren Sachwerthaus 53.993 104,18%              
(103,85%; 104,50%)

37,08%               
(36,97%; 37,19%)

Vergleichswerthaus 48.075 98,72%               
(98,50%; 98,96%)

26,27%               
(26,17%; 26,38%)

gesamt 102.068 101,6%               
(101,39%; 101,81%)

32,82%               
(32,75%; 32,9%)

Bedarfsbewertung Sachwerthaus 2.150 64,43%               
(62,59%; 66,27%)

67,53%               
(67,50%; 67,68%)

Vergleichswerthaus 1.350 65,59%               
(63,02%; 68,16%)

73,33%               
(73,10%; 73,54%)

gesamt 3.500
64,87%               

(63,37%; 66,38%)
69,87%               

(69,82%; 69,93%)

Quelle: Kaufpreissammlungen Niedersachsen 1997 - 2006, eigene Berechnungen

Tabelle 3: Steuerwert/Verkehrswert-Relation von Ein- und Zweifamilienhäusern in Niedersachsen nach 
verschiedenen Bewertungsverfahren

Anteil Steuerwert an Verkehrswert

 

Die Simulation der Bewertungsverfahren anhand der Daten der niedersächsischen Kaufpreis-

sammlungen bestätigt die Berliner Ergebnisse von der Tendenz her. Auch hier bewirken die 

neuen Bewertungsverfahren im Durchschnitt eine Überbewertung. Zudem ist die Streuung 

gemessen am Variationskoeffizienten für im Vergleichswertverfahren bewertete Vergleichs-

werthäuser mit 28,67 % ebenfalls wesentlich geringer als bei (im Sachwertverfahren bewer-

teten) Sachwerthäusern mit 37,08 %. Jedoch liegt die Streuung bei Sachwerthäusern um mehr 

als 13 Prozentpunkte niedriger als in Berlin. Wie in Berlin sinkt die Streuung – wenn auch 

weniger stark (von 28,67 % auf 26,27 %) – für Vergleichswerthäuser, wenn für diese das 

Sachwertverfahren anstelle des Vergleichswertverfahrens angewendet wird (vgl. dritte Zeile 

in Tabelle 3). 

Im Vergleich zur Bedarfsbewertung wirkt die neue Bewertung erheblich gleichmäßiger als in 

Berlin, was auf die enorme Streuung der Bedarfswerte in Niedersachsen (der Variations-

koeffizient bewegt sich im Bereich von 70 %) zurückzuführen ist.53 Bei Anwendung der 

neuen steuerlichen Bewertungsverfahren auf diejenigen 3.500 Häusern, für die der Bedarfs-

wert ermittelt werden kann, ergibt sich für das Sachwerthaus eine mittlere Steuer-

wert/Verkehrswert-Relation von 106,11 % und ein Variationskoeffizienten von 36,56 %. Für 

das Vergleichswerthaus betragen im Vergleichswertverfahren der Mittelwert 116,67 % und 

                                                 
53  Jedoch ist dieses Ergebnis aufgrund der relativ geringen Anzahl der vermieteten Objekte mit gewisser 

Vorsicht zu interpretieren. 
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der Variationskoeffizient 30,88 %. Bei Vergleichswerthäusern sinkt der Variationskoeffizient 

somit von 73,33 % auf 30,88 % und bei Sachwerthäusern von 67,53 % auf 36,56 %. 

3.3 Verfassungskonformität der neuen Bewertungsverfahren 

In diesem Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, ob die neuen Bewertungsverfahren 

den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts genügen. Bei Betrachtung des Mittelwertes der 

Steuerwert/Verkehrswert-Relation scheint dies der Fall zu sein, da der mittlere Steuerwert nun 

in etwa dem Verkehrswert entspricht. Für die Qualität der neuen Bewertungsverfahren und 

damit auch für deren Verfassungskonformität ist jedoch nicht der Mittelwert, sondern die 

Streuung der Ergebnisse maßgeblich. Nur ein steuerliches Bewertungsverfahren, dessen 

Ergebnisse wenig streuen, genügt der Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach einer 

gleichmäßigen Bewertung innerhalb des Grundvermögens. Sofern ein solches Verfahren im 

Durchschnitt eine Über- oder Unterbewertung bewirkt, lässt sich die verfassungskonforme 

verkehrsnahe Bewertung unproblematisch durch die Implementierung eines Vervielfältigers 

erreichen.54 

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, bewirken die neuen Bewertungsverfahren 

in beiden Bundesländern gegenüber der Bedarfsbewertung eine doch beachtliche Verrin-

gerung der Streuung der Bewertungsergebnisse. Dennoch reicht die Verringerung der 

Streuung u.E. nicht aus, um den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts zu genügen. 

Das Bundesverfassungsgericht stellt nicht auf den Variationskoeffizienten als Streuungsmaß, 

sondern auf die Spannweite ab und sieht Abweichungen des Steuerwertes im Intervall von +/-

 20 % um „einen rechnerischen Mittelwert“ als akzeptabel an.55 Unter der Annahme, dass 

dieser Mittelwert dem in den Kaufpreissammlungen ausgewiesenen Kaufpreis entspricht, lässt 

sich überprüfen, welcher Anteil der im Vergleichs- oder Sachwertverfahren bewerteten Ein- 

und Zweifamilienhäusern die Forderung des Bundesverfassungsgerichts erfüllt, d.h., deren 

Steuerwert nicht mehr als 20 % vom Verkehrswert abweicht (vgl. Abbildung 2).56 

                                                 
54  Beträgt die durchschnittliche Steuerwert/Verkehrswert-Relation beispielsweise 80 %, dann ergibt sich durch 

Multiplikation des Steuerwertes mit einem Vervielfältiger i.H.v. 1,25 (= 1/0,8) ein durchschnittlicher Steuer-
wert in Höhe des Verkehrswertes. 

55  Vgl. BVerfG, 1 BvL 10/02 vom 7.11.2006, Rz. 55. 
56  Dass die neuen Bewertungsverfahren den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht genügen, zeigt sich 

bereits darin, dass der Variationskoeffizient – also die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert – 
jeweils über 20 % liegt. Daher kann mit Sicherheit bei einem Mittelwert, der hier ca. 100 % beträgt, gesagt 
werden, dass die Spannweite mehr als +/- 20 % beträgt. 
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56,25%27,47%

18,46%

80% < Steuerwert < 120% 
des Verkehrswerts 
(Vorgabe des BVerfG 
erfüllt)
Steuerwert > 120% des 
Verkehrswerts

Steuerwert < 80% des 
Verkehrswerts

 

Abbildung 2: Abweichungen des Steuerwerts vom Verkehrswert bei Ein- und Zweifamilienhäusern bei 
Anwendung der neuen Bewertungsverfahren in Berlin und Niedersachsen 

 

Abbildung 2 verdeutlicht, dass lediglich bei etwas mehr als der Hälfte der Ein- und Zwei-

familienhäuser in Berlin und Niedersachsen der Steuerwert innerhalb des vom Bundes-

verfassungsgericht akzeptierten Bereichs zwischen 80 % und 120 % des Verkehrswerts liegt. 

Rund 18 % der Objekte werden zu gering und immerhin mehr als 27 % der Objekte zu hoch 

bewertet. Selbst wenn die Überbewertung mit Hinweis auf die Öffnungsklausel als unproble-

matisch erachtet wird, wird immer noch nahezu ein Fünftel der Ein- und Zweifamilienhäuser 

zu niedrig also unzulässig bewertet. Es ist also mehr als zweifelhaft, ob die reformierten 

erbschaftsteuerlichen Bewertungsvorschriften einer erneuten Prüfung durch das Bundes-

verfassungsgericht standhalten werden. 

3.4 Verbesserungsmöglichkeiten für die neuen steuerlichen Bewertungs-

verfahren für Ein- und Zweifamilienhäuser 

In den Abschnitten 3.2 und 3.3 wurde dargelegt, dass auch die neue steuerliche Bewertung 

von Ein- und Zweifamilienhäusern der Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach einer 

gleichmäßigen, am Verkehrswert orientierten Bewertung nicht genügt. Zwar wurden nur die 

Bundesländer Berlin und Niedersachsen untersucht57, doch ist nicht zu erwarten, dass sich die 

Ergebnisse in anderen Bundesländern erheblich unterscheiden. Außerdem reichen die 

                                                 
57  Der Grund dafür ist, dass die Gutachterausschüsse der Länder Berlin und Niedersachsen zu den wenigen 

Gutachterausschüssen gehören, die für das Bundesland einheitliche Kaufpreissammlung führen. 
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gewonnenen Ergebnisse aus, um eine (zu) ungleichmäßige Bewertung zu konstatieren. Daher 

stellt sich die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, eine gleichmäßigere Bewertung zu erreichen. 

Die von den Berliner und niedersächsischen Gutachterausschüssen für Grundstückswerte 

favorisierte Methode zur Bewertung von Grundstücken ist das Vergleichswertverfahren. Die 

Vergleichspreise/-faktoren werden dabei im Rahmen der hedonischen Grundstücksbewertung 

ermittelt. In der hedonischen Grundstücksbewertung wird mittels multipler Regressions-

analyse versucht, den Wert eines Grundstücks mittels der wertbestimmenden Eigenschaften 

des Grundstücks zu erklären.58 Auf diese Weise werden beispielsweise die Vergleichsfaktoren 

für niedersächsische Ein- und Zweifamilienhäuser ermittelt. Der Preis pro Quadratmeter 

Wohnfläche stellt dabei die abhängige Variable dar, unabhängige Variablen sind bspw. 

Baujahr, Bodenrichtwert, Ausstattungsstandard, Wohnfläche, Grundstücksfläche oder Grad 

der Unterkellerung oder des Dachgeschossausbaus. Jedoch haben die Ausführungen in 

Kapitel 3.2 gezeigt, dass die Verwendung dieser empirisch bestimmten Vergleichsfaktoren 

eine relativ hohe Streuung der Steuerwert/Verkehrswert-Relation mit sich bringt. Erstaun-

licherweise ist die Streuung sogar höher als bei Anwendung des Sachwertverfahrens. 

Möglicherweise ließe sich eine Verbesserung erreichen, wenn noch mehr erklärende Vari-

ablen in das Schätzmodell für die Vergleichsfaktoren einfließen würden. Jedoch sind viele 

Merkmale, die als zusätzliche erklärende Variablen genutzt werden könnten, häufig nicht 

besetzt. Folglich scheint eine Verbesserung bei der Bestimmung der Vergleichsfaktoren eher 

unwahrscheinlich. Außerdem würde die Handhabbarkeit des Vergleichswertverfahrens durch 

Aufnahme zusätzlicher Größen stetig verschlechtert werden. Ein grundsätzliches Problem bei 

der Bestimmung von Vergleichsfaktoren ist die relativ geringe Fallzahl der hinreichend 

vergleichbaren Objekte, welche in die Regression einbezogen werden können. 

Wie bereits dargelegt, bewirkt das Sachwertverfahren auch für Häuser, die einer Art „Norm-

haus“ entsprechen und für die folglich Vergleichsfaktoren existieren, die geringste Streuung. 

Daher sollte das Sachwertverfahren generell Anwendung finden und das Hauptaugenmerk auf 

die Modifikation dieses Verfahrens gelegt werden. Ein Ansatzpunkt für die Verbesserung des 

Sachwertverfahrens könnte eine stärkere Differenzierung der Regelherstellungskosten sein. 

Jedoch legt der Vergleich mit einem sehr einfachen Sachwertverfahren der Bundesländer 

Bayern und Rheinland-Pfalz zur Neubewertung für Zwecke der Grundsteuer aus dem Jahre 

                                                 
58 Die Grundidee zur hedonischen Bewertung wird Lancaster (1966) und Rosen (1974), zugeschrieben. Sirmans 

u.a. (2005) haben in einem Überblicksartikel Modelle und Ergebnisse zum derzeitigen Stand der Forschung 
zusammengefasst. Auch für Deutschland wurden Modelle, die der Idee der hedonischen Grundstücks-
bewertung folgen, entwickelt (vgl. bspw. Schulz (2003)). 
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200459 den Schluss nahe, dass eine weitergehende Differenzierung der Regelherstellungs-

kosten die Streuung der Bewertungsergebnisse nur geringfügig verringern dürfte. Obwohl das 

von Bayern und Rheinland-Pfalz vorgeschlagene Verfahren innerhalb jeder Grundstücksart 

einheitliche Regelherstellungskosten zur Bestimmung des Gebäudesachwerts vorsah60, lag der 

Variationskoeffizient der Steuerwert/Verkehrswert-Relation für Ein- und Zweifamilienhäuser 

in Berlin mit 48,69 %61 um weniger als 7 %-Punkte über dem Variationskoeffizient i.H.v. 

41,92 % bei genereller Anwendung des Sachwertverfahrens gemäß §§ 189-191 BewG. 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass nur wenig Anlass zur Hoffnung 

besteht, dass sich die neuen Verfahren zur Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern 

verfassungskonform ausgestalten lassen. Wenn man bedenkt, dass das neue relativ 

aufwendige Sachwertverfahren den Variationskoeffizienten gegenüber einem Sachwert-

verfahren mit einheitlichen Regelherstellungskosten um nicht einmal 7 %-Punkte reduziert, ist 

es schwer vorstellbar, dass es überhaupt ein pauschaliertes Sachwertverfahren geben kann, 

aus dem eine akzeptable Streuung resultiert. Aber auch die Verwendung standardisierter 

Ertragswertverfahren zur Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern verspricht keine 

Besserung. Im Gegenteil: Die enorme Streuung der Bedarfswerte um den Verkehrswert legt 

die Vermutung nahe, dass ein standardisiertes vergangenheitsbasiertes Ertragswertverfahren 

zur Bewertung von Ein- und Zweifamilienhäusern noch weniger geeignet ist als die neuen 

Bewertungsverfahren. Es besteht auch wenig Grund zur Annahme, dass modifizierte Ertrags-

wertverfahren bessere Ergebnisse hervorbringen. So wirkt ein von den Ländern Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein im Jahr 

2001 vorgeschlagenes Bewertungsverfahren62, welches nach Grundstücksart und Baujahr 

differenzierte Vervielfältiger und einen Verzicht auf den Alterswertabschlag vorsah, 

zumindest für Berliner Ein- und Zweifamilienhäuser ähnlich ungleichmäßig wie die Bedarfs-

bewertung.63 Auch das neue steuerliche Ertragswertverfahren zur Bewertung von Mietwohn-

grundstücken (§§ 184-188 BewG) bewirkt für diese Grundstücksart zumindest in Berlin und 

Niedersachsen eine nahezu identische Streuung wie die Bedarfsbewertung.64 

                                                 
59  Vgl. Reform der Grundsteuer (2004). 
60 So sieht das von Bayern und Rheinland-Pfalz vorgeschlagene Verfahren als Regelherstellungskosten für sämt-

liche Ein- und Zweifamilienhäuser einen Preis pro Quadratmeter Wohnfläche i.H.v. 800 € vor. Für eine 
genauere Beschreibung des Reformvorschlags vgl. Broekelschen/Maiterth (2008a), S. 528 f. 

61  Vgl. Broekelschen/Maiterth (2008a), S. 531. 
62  Vgl. BR-Drucks. 229/01.  
63  Vgl. Haegert/Maiterth (2002), S. 253 f.  
64  Vgl. Broekelschen/Maiterth (2009b), S. 10-14. 
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4 Fazit 

Durch die Erbschaftsteuerreform 2009 hat sich die Bewertung von Ein- und Zweifamilien-

häusern grundlegend geändert. Anders als bei der Bedarfsbewertung wird nicht mehr der 

jährliche Ertrag als Grundlage für die Ermittlung des Steuerwerts herangezogen, sondern die 

Bewertung erfolgt entweder anhand von Vergleichswerten oder es findet ein Sachwert-

verfahren Anwendung. Zwar gibt es keine ökonomische Begründung für diesen System-

wechsel, jedoch funktionieren die neuen Bewertungsverfahren für Ein- und Zweifamilien-

häuser besser als die Bedarfsbewertung. Dies zeigen die anhand der Berliner und nieder-

sächsischen Kaufpreissammlungen gewonnenen empirischen Ergebnisse. Die „alte“ Bedarfs-

bewertung liefert in allen Fällen die schlechtesten Resultate bezüglich der Streuung der 

Bewertungsergebnisse. Dennoch bewirkt auch die neue steuerliche Bewertung eine erhebliche 

Streuung, so dass ernsthafte Zweifel bestehen, dass die neuen Bewertungsverfahren einer 

verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten werden.65 

Es zeigt sich einmal mehr, dass die Bewertungsproblematik im Hinblick auf die Gleich-

mäßigkeit der Besteuerung die Achillesferse jeglicher Substanzbesteuerung und damit auch 

der Erbschaftsteuer ist. Aufgrund des Vergangenheitsbezugs sowie der notwendigen 

Pauschalierungen und Typisierungen bei einem standardisierten Bewertungsverfahren kann 

die steuerliche Bewertung nicht jedem Einzelfall gerecht werden. Die Erfahrungen mit unter-

schiedlichen standardisierten Bewertungsverfahren zeigen, dass diese allesamt eine relativ 

ausgeprägte Streuung der Ergebnisse mit sich bringen. Daher ist zu befürchten, dass sich kein 

standardisiertes Bewertungsverfahren finden lässt, das den derzeitigen Anforderungen des 

Bundesverfassungsgerichts genügt. Als Ausweg verbleiben vermutlich nur aufwändige 

Einzelbegutachtungen, die hohe Verwaltungs- und Befolgungskosten für Finanzbehörden und 

Steuerpflichtige auslösen. 

                                                 
65  Lang bezeichnet die am gemeinen Wert ausgerichtete realitätsgerechte Bewertung aller Vermögensklassen, 

wie sie vom Bundesverfassungsgericht gefordert wird, als Utopie. Aufgrund unterschiedlicher Unsicherheits-
faktoren sei es unmöglich, ruhendes Vermögen einheitlich gleichmäßig zu bewerten, wie Lang an verschie-
denen Beispielen zeigt (vgl. Lang (2008), S. 193 f.). 
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